
 

 

 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 
DEN ZUSAMMENSCHLUSS ZUM EIGENVER-
BRAUCH (ZEV) 

Gültig ab 1. April 2023 

1. Recht auf Eigenverbrauch 

Alle Stromproduzenten haben das Recht, selbst produ-
zierte Energie vor Ort ganz oder teilweise selber zu ver-
brauchen. Das neue Energierecht ermöglicht Grundei-
gentümern, sich mit Mietern oder Pächtern und mit an-
deren Grundeigentümern zum Eigenverbrauch der selbst 
erzeugten Energie zusammenzuschliessen und legt dazu 

Rahmenbedingungen fest: 

- Nebst dem Grundstück, auf welchem die Produkti-
onsanlage liegt, gelten auch umliegende Grundstü-
cke als 

- Ort der Produktion, wobei diese Grundstücke anei-
nander angrenzen und mindestens eines dieser 
Grundstücke an das Grundstück mit der Produkti-
onsanlage angrenzen muss. 

- Ein Zusammenschluss kann sich nicht über öffentli-
chen Grund (z. B. Strasse) oder über ein Privat-
grundstück, dessen Grundeigentümer am Zusam-
menschluss nicht teilnehmen will, erstrecken. 

- Der Strom zwischen der Anlage und den Eigenver-
brauchern darf nicht durch das Verteilnetz des gwa 
fliessen. 

- Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist zu-
lässig, sofern die Produktionsleistung der Anlage 
oder der Anlagen bei mindestens 10 Prozent der 
Anschlussleistung des Zusammenschlusses liegt. 

2. Rechtsgrundlagen 

Für die Umsetzung eines Zusammenschlusses zum Ei-
genverbrauch (ZEV), früher Eigenverbrauchsgemein-
schaft (EVG) genannt, gelten die vorliegenden Bestim-
mungen, das Energiegesetz (EnG), die Energieverord-
nung (EnV), das Stromversorgungsgesetz (StromVG), die 
Stromversorgungsverordnung (StromVV), die Branchen-
vorgaben sowie die Werkvorschriften, die AGB Netznut-
zung und AGB Stromlieferung. Die drei Letztgenannten 
sind auf der Website von gwa publiziert und können 

auch in gedruckter Form bezogen werden. 

3. Bildung eines Zusammenschlusses zum 
Eigenverbrauch 

Eine ZEV wird gebildet, wenn mehrere Endverbraucher 
(z. B. Mieter oder Stockwerkeigentümer in einem Mehr-
familienhaus) den selber produzierten Strom von einer 
oder mehreren Produktionsanlagen unter sich aufteilen. 
Dabei müssen die Verbrauchsstätten wie auch die Pro-
duktionsanlagen an einem gemeinsamen (Haus-)An-
schlusspunkt angeschlossen sein. Der Grundeigentümer 

reicht den Antrag für den Zusammenschluss zum Eigen-
verbrauch mindestens drei Monate vor dessen Einfüh-
rung bei gwa ein. Bei einer ZEV mit mehreren Eigentü-
mern ist dieser durch einen bevollmächtigten Vertreter 
einzureichen. 

Die Beziehung zwischen mehreren Grundeigentümern 
untereinander bzw. zwischen Grundeigentümern und 
Mietern / Pächtern wird im Innenverhältnis der ZEV ge-
mäss Art. 16 EnV geregelt. Es ist Sache der ZEV, sich mit 
dem Objekt- sowie mit dem Produktionsanlageneigentü-
mer zu einigen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
die Vergütung und Abrechnung der Produktionsenergie 
und des Stromverbrauchs. 

Wird der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch von 
Grundeigentümern für bestehende Miet- / Pachtobjekte 
eingerichtet, können die Mieter / Pächter die Teilnahme 
an der ZEV ablehnen und die Versorgung durch gwa 
wählen (Art. 17 Abs. 3 EnG). Bei Neubauten, die noch 
nicht von Mieter / Pächter bezogen wurden, kann der 
Grundeigentümer Eigenverbrauch vorsehen. Wenn ein 
Vormieter Teilnehmer einer ZEV ist, dann wird der Nach-
mieter automatisch Teilnehmer der ZEV. Endverbrau-
cher, die nicht an der ZEV teilnehmen, gehören somit 
nicht zum Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. 

Mit dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch tritt die 
ZEV mit allen seinen Teilnehmern als ein Endverbraucher 
auf und verfügt in der Regel nur über einen (EWA-ener-
gie-Uri) Messpunkt zur Messung und Abrechnung des 
Strombezugs vom respektive der Stromabgabe an das 
gwa-Netz. Die ZEV gilt auch in Bezug auf deren Rechte 
und Pflichten (z. B. Messeinrichtung oder Anspruch auf 
Netzzugang) als ein Endverbraucher. 

Grundeigentümer sind verantwortlich für die Stromver-
sorgung der ZEV gemäss Art. 17 EnG und haften gegen-
über gwa für alle Geschäftsbeziehungen im Zusammen-
hang mit dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. 
Es gelten auch weitere Pflichten des Grundeigentümers, 
insbesondere für das Innenverhältnis der ZEV gemäss 
Art. 16 StromVV. 

4. Anpassungen an der gwa-Netzinfra-
struktur 

Die neue Eigenverbrauchsregelung ermöglicht die Wei-
tergabe des Eigenverbrauchstroms von Liegenschaften 
mit Produktionsanlage(n) auf benachbarte Liegenschaf-
ten, wenn die rechtlichen Grundlagen gemäss Punkt 1 
eingehalten werden. Der Stromtransport zu den benach-
barten Liegenschaften kann über neu zu erstellenden 
privaten Stromleitungen führen. Damit entfallen bei sol-
chen Gebäuden allfällige Hausanschlussleitungen von 
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gwa. Müssen Hausanschlüsse aufgrund von Eigenver-
brauch oder eines Zusammenschlusses zum Eigenver-
brauch zurückgebaut oder angepasst werden, berechnet 
gwa die Umbaukosten sowie allfällig vorhandene Kapital-
kosten für nicht mehr oder nur noch teilweise genutzte 
Anlagen und stellt diese den Eigenverbrauchern bezie-
hungsweise den Grundeigentümern des Zusammen-

schlusses in Rechnung (Art. 3 Abs. 2bis StromVV). 

5. Messung (Messgeräteanordnung) 

Das Vorhandensein der geforderten Messinfrastruktur 
sowie deren korrekte Anordnung sind Grundlage der 
Umsetzung einer ZEV. Die ZEV veranlasst frühzeitig die 
erforderlichen Umbauarbeiten und trägt diese Kosten. 
Ein Elektroinstallateur erstellt zuhanden von gwa eine 
Installationsanzeige vor der Einführung der ZEV sowie 
bei notwendigen Änderungen an der gwa-Messinfra-
struktur. Der Installationsanzeige muss auch ein Über-
sichtsschema mit den verrechnungsrelevanten Messein-
richtungen beigelegt werden. Die gwa Messeinrichtun-
gen müssen sowohl im Schema als auch vor Ort eindeu-
tig bezeichnet werden. Anpassungen und Ergänzungen 
an Installationen und Messeinrichtungen, die durch die 
Gründung, Mutation oder Auflösung der ZEV entstehen, 
gehen zu Lasten der Grundeigentümer. 

gwa erstellt und betreibt die Austauschmessung der ZEV 
inklusive der dazu benötigten Steuer- und Kommunikati-
onsapparate sowie die Messung von Produktionsanlagen 
mit einer Anlagenleistung >30 kVA. Auch die Messung 
für Kunden im Anschlussobjekt, die nicht an der ZEV teil-
nehmen, ist Sache von gwa. Weitere Messungen (z. B. 
für ZEV-Teilnehmer) kann gwa als Dienstleistung anbie-

ten. 

Gemäss den Werkvorschriften wird für die Montage der 
gwa -Mess- und Steuereinrichtungen bei einer Produkti-
onsanlage ≤30 kVA mindestens vier Zählerplätze, bei ei-
ner Produktionsanlage >30 kVA mindestens fünf Zähler-
plätze benötigt. Für jede weitere Produktionsanlage und 
für jede Verbrauchstätte, die nicht an der ZEV teilnimmt, 
ist ein weiterer Zählerplatz nötig. Um spätere Umbaukos-
ten zu vermeiden und die Flexibilität für den Ein- und 
Austritt von ZEV-Teilnehmern zu gewähren sowie um 
den Einbau von konformen Zählern zu ermöglichen, 
empfiehlt gwa auch für die ZEV-Teilnehmer genügend 
Zählerplätze vorzusehen. Werden nebst Produktionsanla-
gen auch Speichersysteme eingesetzt, entscheidet gwa 
abhängig vom Nutzen des Speichersystems über den 

Einsatz weiterer gwa -Messeinrichtungen. 

Je nachdem ob alle oder nur ein Teil der Endverbraucher 
am Zusammenschluss zum Eigenverbrauch teilnehmen 
wird eine der nachstehenden Messgeräteanordnungen 

angewendet. 

5.1. Messgeräteanordnung 1 

Ausgangslage: Alle Verbrauchsstätten nehmen am Zu-
sammenschluss zum Eigenverbrauch teil und sind wie 

ein einziger Endverbraucher zu behandeln. 

5.1.1. Austauschmessung 

Die Abrechnung zwischen ZEV und gwa erfolgt auf den 
Energiewerten der Austauschmessung. Sie erfasst die 
Bezugs- und die Einspeiseenergie gegenüber dem gwa -
Netz. 

5.1.2. Verbrauchsmessung 

Für jede Verbrauchsstätte muss der Verbrauch separat 
gemessen werden. Dabei müssen die Verbrauchsmes-
sungen die Anforderungen des Eidgenössischen Instituts 

für Metrologie (METAS) vollständig erfüllen. Dies kann 

mittels Privatmessungen erfolgen. 

Es besteht die Möglichkeit, die Verbrauchsmessungen 
von gwa zu beziehen wenn auch die entsprechende 
Messdienstleistung angeboten werden kann. 

5.1.3. Produktionsmessung EEA 

Bei Anlagen mit einer Anschlussleistung >30 kVA 
schreibt die Gesetzgebung eine Produktionsmessung vor. 
Für kleinere Anlagen (≤30 kVA) ist keine Produktions-
messung notwendig. gwa empfiehlt dennoch eine Mes-
sung einzubauen, um die erzeugte Energiemenge mes-
sen zu können. 

5.2. Messgeräteanordnung 2 

Ausgangslage: Nicht alle Verbrauchsstätten nehmen am 
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch teil. Sie bleiben 
als separate Endverbraucher in der Grundversorgung 
von gwa und werden vor der Austauschmessung ange-
schlossen. 

5.2.1. Austauschmessung 

Die Abrechnung zwischen ZEV und gwa erfolgt auf den 
Energiewerten der Austauschmessung. Sie erfasst die 
Bezugs- und die Einspeiseenergie gegenüber dem gwa-

Netz. 

 

5.2.2. Verbrauchsmessung 

Für jede Verbrauchsstätte muss der Verbrauch separat 
gemessen werden. Dabei müssen die Verbrauchsmes-
sungen die Anforderungen des Eidgenössischen Instituts 
für Metrologie (METAS) vollständig erfüllen. Dies kann 

mittels Privatmessungen erfolgen. 

Es besteht die Möglichkeit, die Verbrauchsmessungen 
von gwa zu beziehen wenn auch die entsprechende 
Messdienstleistung angeboten werden kann. 

5.2.3. Grundversorgt durch gwa 

Gehören Verbrauchsstätten (z. B. eine Wohnung) nicht 
dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch an, werden 
diese von gwa gemessen und abgerechnet. 

5.2.4. Produktionsmessung EEA 

Bei Anlagen mit einer Anschlussleistung >30 kVA 
schreibt die Gesetzgebung eine Produktionsmessung vor. 
Für kleinere Anlagen (≤30 kVA) ist keine Produktions-
messung notwendig. gwa empfiehlt dennoch eine Mes-
sung einzubauen, um die erzeugte Energiemenge mes-
sen zu können. 

6. Abrechnung und Betrieb 

Für den Strombezug aus dem gwa -Netz wird der ZEV 
ohne anderweitige Mitteilung das Standardprodukt (zur-
zeit Wasserstrom) zugeteilt. Ein Wechsel zu einem ande-
ren Stromprodukt erfolgt unter den Bedingungen des je-
weiligen Energielieferanten und unter Einhaltung der ge-
setzlichen respektive der branchenspezifischen Vorga-
ben. 

Für den Strombezug der ZEV und eine allfällige Vergü-
tung für die abgegebene Produktionsenergie an gwa 
stellt gwa periodisch eine Abrechnung an die vom 
Grundeigentümer bekanntgegebene Rechnungsadresse. 
Zu den bezogenen Leistungen (Strombezug) zählen die 
Netznutzung, die von gwa bezogene Energie (sofern 
nicht durch Dritte geliefert) sowie die Abgaben und Leis-
tungen an das Gemeinwesen. 
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Die interne Kostenverrechnung und Ertragsvergütung 
der verbrauchten sowie der durch die Energieerzeu-
gungsanlage produzierten Energie ist Sache der ZEV (In-
nenverhältnis). Allfällige Mess- und Abrechnungsdienst-
leistungen von gwa werden in einer separaten Vereinba-
rung geregelt. 

Verbrauchsstätten, welche nicht einer ZEV zugeteilt sind, 
werden direkt durch gwa und allfälligen Energielieferan-
ten abgerechnet. 

Informationen betreffend Netzanschluss und die Avisie-
rung bei geplanten Versorgungsunterbrüchen werden 
von gwa an die Rechnungsadresse der ZEV mitgeteilt. 
Der Informationsfluss an alle Teilnehmer der ZEV ist 

durch die ZEV sicherzustellen. 

Eigentümer oder deren Vertreter sind verantwortlich, 
dass die elektrischen Installationen nach den anerkann-
ten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand ge-
halten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestim-
mungsgemässem und möglichst auch bei voraussehba-
rem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in 
voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sa-
chen gefährden. Gemäss der Verordnung über Nieder-
spannungsinstallationen (NIV) Abs. 1 Art. 5 NIV müssen 
sie auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnach-
weis erbringen. Dies gilt auch bei mehreren Eigentümern 
(z. B. bei Stockwerkeigentum). In der Regel er- folgt 
durch gwa eine Aufforderung zur periodischen Kontrolle 
der Elektroinstallationen pro zugeteilter Kontrollperiode 
(1, 3, 5, 10 oder 20 Jahre). gwa sendet die Aufforderung 
an die im Antrag zum Zusammenschluss zum Eigenver-

brauch aufgeführte Kontaktadresse. 

7. Meldepflichten zu Gründung und Ände-
rungen 

Grundeigentümer bzw. der bevollmächtigte Vertreter 
meldet gwa mindestens drei Monate im Voraus die Grün-
dung eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch, 
ebenso nachträgliche Änderungen in der Zusammenset-
zung der Grundeigentümer. Alle Meldungen an gwa 

erfolgen mittels Antragsformulars (Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch) inklusive Anhänge 1 und 2. Darin 
werden die Grundeigentümer, dessen Vertreter sowie die 
teilnehmenden Mieter / Pächter mit deren Verbrauchs-
stätten aufgeführt 

8. Austritt und Auflösung des Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch 

Mieter / Pächter können ihre Teilnahme am Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch nur dann beenden, wenn 
sie Anspruch auf Netzzugang (Art. 17 Abs. 3 EnG) für 
sich geltend machen oder wenn der Grundeigentümer 
die angemessene Versorgung mit Elektrizität nicht ge-
währleisten kann oder die Vorgaben von Art. 16 Abs. 1-3 

EnV nicht einhält. 

Grundeigentümer teilen eine Beendigung der Teilnahme 
eines Mieters / Pächters unverzüglich an gwa mit. Eine 
Auflösung des Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch 
muss gwa durch den Grundeigentümer drei Monate im 
Voraus gemeldet werden. Bedingt die Auflösung des Zu-
sammenschlusses zum Eigenverbrauch eine Anpassung 
der Messinfrastruktur und/oder der Installationen, muss 
gwa zusätzlich eine Installationsanzeige durch einen 

Elektroinstallateur eingereicht werden. 

Anfallenden Kosten für den Austritt einzelner Teilnehmer 
oder bei der Auflösung eines Zusammenschlusses zum 
Eigenverbrauch werden durch die Grundeigentümer ge-

tragen. 

9. Inkrafttreten 

Diese Ausführungsbestimmungen treten per 1. April 
2023 in Kraft und ersetzt alle vorhergehenden Ausgaben 

 

 

 

 

 

Arth, 01.April 2023 


